
  

 

 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten der  

Schülerinnen und Schüler der MS Zirndorf 

 

 

Betreff: Nur Buskinder  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

im Schuljahr 2025/26 gibt es bezüglich der Busfahrten Veränderungen. 

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) hat uns auferlegt, dass wir ab 

dem kommenden Schuljahr keine Schüler mehr im Schulbus kostenlos mitbefördern 

dürfen, die die gesetzlich zumutbare Wegstrecke von 3 km für Mittelschüler 

unterschreiten. 

Auch für Mittelschüler, die im Bereich des Altfeldes in Zirndorf wohnen, wird der 

Schulweg nicht mehr als „gefährlich“ angesehen.  

Die Gefährlichkeit des Schulweges wird nur noch für Grundschüler angenommen, 

Mittelschüler sei der Weg zumutbar. 

Wir müssen daher ab dem neuen Schuljahr jedem beförderungspflichtigem Kind eine 

Fahrkarte ausstellen, die wir dann durch die Schule zur Aushändigung an die 

jeweiligen Schüler weitergeleitet werden. 

Die Schüler müssen dem Busfahrer diese bei Benutzung des Schulbusses jeden Tag 

beim Einstieg vorzeigen; ansonsten haben sie keine Berechtigung den Schulbus zu 

nutzen. 

Alle nicht beförderungspflichtigen Kinder haben jedoch die Möglichkeit, falls die 

Schulbusbenutzung trotzdem gewünscht wird, unter Berücksichtigung, dass die 

Schulbushaltestelle sowieso angefahren wird und der Schulbus auch die Kapazitäten 

dazu hat, ein Selbstzahlerticket direkt bei der Stadt Zirndorf zu erwerben. Dieses wird 

ebenso von Seiten der Stadt Zirndorf erstellt, jedoch muss bei Abholung des Tickets 

die Gebühr direkt entrichtet werden. 
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Die Schüler müssen dem Busfahrer diese bei Benutzung des Schulbusses jeden Tag 

beim Einstieg vorzeigen; ansonsten haben sie keine Berechtigung den Schulbus zu 

nutzen. 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 15.07.2025 dazu folgenden Beschluss gefasst: 

 

„Die nicht beförderungspflichtigen Schüler können Selbstzahlertickets entweder in Form 

von einem Ganzjahrestickets (Oktober – Juli) oder Halbjahrestickets (Oktober – 

Februar, bzw. März – Juli) bei der Stadt Zirndorf beantragen. 

Ganzjährig wäre eine Gebühr von 200,00 Euro oder halbjährlich eine Gebühr von 

100,00 € zu entrichten; dies entspricht einer monatlichen Gebühr von 20,00 €, wobei 

die Monate August und September nicht in die Berechnung mit einfließen, da sich die 

Ausgabe der jeweiligen Tickets vermutlich in die ersten beiden Schulwochen ziehen 

wird.“ 

Fragen dazu beantwortet Ihnen gerne Frau Hofer von der Stadt Zirndorf (0911/9600-

117). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Helge Kuch, Rektor       

 

 


